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Entwurf eines Staatsvertrags zur Aufgabenerfüllung nach dem Bar-
rierefreiheitsstärkungsgesetz   

Die Landesregierung unterrichtet den Schleswig-Holsteinischen Landtag unter Hin-
weis auf Artikel 28 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Ver-
bindung mit dem Parlamentsinformationsgesetz (PIG). 
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Entwurf eines Staatsvertrags zur Aufgabenerfüllung nach dem Barrierefreiheits

stärkungsgesetz 

Sehr geehrte Frau Laridtagspräsidentin, 

gemäß Artikel 28 Absatz 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Verbindung 
mit dem Parlamentsinformationsgesetz möchte ich darüber unterrichten, dass die Länder 
einen Staatsvertrag zur Errichtung einer zentralen- Marktüberwachungsbehörde zur 
Erfüllung der Aufgaben nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vorbereiten. Den 
beiliegenden Entwurf des Abkommens sowie den Gesetzentwurf zur Ratifizierung des 
Staatsvertrags übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz tritt am 28. Juni 2025 in Kraft und dient der Stärkung 
von Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen. Der Anteil barrierefreier Produkte 
und Dienstleistungen soll auf dem freien Markt erhöht und die Verfügbarkeit einschlägiger 
Informationen verbessert werden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, bedarf es 
einer Behörde, welche sicherstellt, dass die Vorgaben eingehalten werden und die als 
Ansprechpartner sowie Informationsstelle für die Bürgerinnen und Bürger dient. 

Die Länder haben _sich darauf geeinigt, dass hierfür eine zentrale Marktüberwachungsbe
hörde in Sachsen-Anhalt eingerichtet werden soll, welche stellvertretend für alle Länder 
die Aufgabenerfüllung übernimmt. 

Dienstgebäude Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel I Barrierefreier Zugang zum Gebäude möglich I Telefon 0431 988-0 1 
Telefax0431 988-54161 Bushaltestellen Gablenzbrücke, Gablenzstraße (Hörnbad) 1 poststelle@sozmi.landsh.de 1 
DeMail: poststelle@sozmi.landsh.DE-MAIL.de I E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente. 1 
Medien-Informationen der Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter www.schleswig-holstein.de 1 
Das Ministerium finden Sie im Internet unter www.schleswig-holstein.de/sozialministerium, www.facebook.com/Sozialministerium.SH, 
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Grund für die Schaffung einer zentralen Behörde ist das Ziel, den komplexen 

Aufgabenbereich der Marktüberwachung einer spezifischen Stelle zu übertragen, die sich 

allein auf diese Aufgabe konzentriert und alle technischen, rechtlichen und 

verwaltungstechnischen Kompetenzen in sich vereint. Da die Hersteller und Dienstleister 

deutschland- und sogar europaweit agieren, ist dies effektiver, als in jedem Bundesland 

einzelne Kontrollstellen zu schaffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen:· 

• Staatsvertragsentwurf zur Aufgabenerfüllung nach dem Barrierefreiheitsstärkungs

gesetz

• Gesetzentwurf zur Ratifizierung des Staatsvertrags zur Aufgabenerfüllung nach

dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Allgemeine Datenschutzinformationen: 
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. 
mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Weitere Informationen erhalten Sie hier: 
https://www.schleswiq-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/ 
datenschutzerklaerung.html 
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Entwurf eines Staatsvertrags zur Aufgabenerfüllung nach dem
 Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein,
der Freistaat Thüringen

- nachstehend "Länder" genannt –

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Präambel

Dieser Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Aufgabenerfüllung 
nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2970), zu-
letzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149, 
S. 34). Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das ab dem 28. Juni 2025 anzuwenden
ist, regelt Vorgaben für die Barrierefreiheit bestimmter Produkte und Dienstleistun-
gen, damit diese rechtskonform auf den Markt gebracht werden können. Mit den Vor-
gaben wird die Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäisches Parlaments und des Ra-
tes vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und 
Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70; L 212 vom 13.8.2019, S. 73) um-
gesetzt. Wesentlicher Bestandteil der Neuregelung ist auch die Einrichtung einer 
Marktüberwachung, für die nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz die Länder 
zuständig sind. Die Länder erstellen eine Marktüberwachungsstrategie für Produkte. 
Hat die Marktüberwachungsbehörde Grund zu der Annahme, dass ein Produkt oder 
das Angebot oder die Erbringung einer Dienstleistung die Barrierefreiheitsanforde-
rungen nicht erfüllt, so prüft sie, ob das Produkt oder die Dienstleistung die Anforde-
rungen erfüllt. In den Ländern sind aktuell keine ausreichenden Verwal-
tungsstrukturen mit einschlägiger Sachkompetenz vorhanden, die die umfangreiche 
Aufgabenbeschreibung einer Marktüberwachung zur Barrierefreiheit von Produkten 
und Dienstleistungen personell und fachlich erfüllen können.

Die Länder sind davon überzeugt, dass es einer effizienten und wirksamen Umset-
zung der Vorgaben des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes am besten entspricht, 
wenn sie zur Aufgabenerfüllung eine gemeinsame zentrale Marktüberwachungsbe-
hörde errichten und auf sie sowohl Fach- als auch Vollzugsaufgaben übertragen.
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Artikel 1
Ziel und Anwendungsbereich

(1) Ziel dieses Staatsvertrages ist, die sich aus dem Barrierefreiheitsstärkungsge-
setz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2970), zuletzt geändert durch Artikel 32 des
Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149, S. 34), in der jeweils gelten-
den Fassung und der darauf beruhenden Verordnungen in den jeweils gelten-
den Fassungen ergebenden Aufgaben durch eine gemeinsame Länderbehör-
de auszuführen.

(2) Die Länder regeln dazu in diesem Staatsvertrag die Errichtung einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts und legen die Aufgaben, die Finanzierung und Organi-
sation der Anstalt fest.

Artikel 2
Errichtung und Betrieb der Anstalt

(1) Die Länder errichten gemeinsam zur Wahrnehmung der Aufgaben des Barrie-
refreiheitsstärkungsgesetzes eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
(Anstalt) mit Sitz in Sachsen-Anhalt (Sitzland). Träger der Anstalt sind die die-
sen Staatsvertrag unterzeichnenden Länder. Die Anstalt gilt als Stelle der mit-
telbaren Landesverwaltung des Sitzlandes.

(2) Die Anstalt trägt den Namen „Marktüberwachungsstelle der Länder für die 
Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen“.

(3) Für die Errichtung und den Betrieb der Anstalt findet das Recht des Sitzlandes
Anwendung, soweit sich aus diesem Staatsvertrag nichts anderes ergibt.

(4) Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt, ist für die Durchführung 
von Verwaltungsverfahren und für die Verwaltungsvollstreckung das Recht 
des Sitzlandes anzuwenden.

(5) Die Anstalt führt ein Dienstsiegel.

(6) Die Anstalt gibt sich nach Maßgabe dieses Staatsvertrages eine Satzung. Die 
Satzung ist einstimmig zu beschließen. Die Satzung und deren Änderungen 
sind im Ministerialblatt des Landes Sachsen-Anhalt zu veröffentlichen.

Artikel 3
Aufgaben

(1) Die Anstalt nimmt sämtliche Aufgaben wahr, die das Barrierefreiheitsstär-
kungsgesetz und die darauf beruhenden Verordnungen den Marktüberwa-
chungsbehörden der Länder zuweisen.

(2) Sie übernimmt dabei insbesondere folgende Aufgaben und Funktionen:
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1. Erstellung einer Marktüberwachungsstrategie nach § 20 Abs. 2 des Barrie-
refreiheitsstärkungsgesetzes;

2. zentraler Ansprechpartner für die zentrale Verbindungsstelle nach § 27 des
Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes einschließlich der Koordinierung von 
organisatorischen Anfragen über das Informations- und Kommunikations-
system gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwa-
chung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtli-
nie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 
305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1), zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2024/1252 (ABl. L, 2024/1252, 3.5.2024);

3. Information der Wirtschaftsakteure und der Öffentlichkeit über Fragen zum 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, insbesondere zu seiner Anwendbarkeit 
und Umsetzung;

4. Koordination von Maßnahmen zur Marktüberwachung von Produkten und 
Dienstleistungen und

5. Mitteilung der Informationen gemäß § 36 des Barrierefreiheitsstärkungsge-
setzes.

(3) Die Anstalt kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Artikel 4
Finanzierung

(1) Das Rechnungswesen der Anstalt ist nach den Grundsätzen der kameralen 
Buchführung ausgerichtet. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Nähere 
zur Haushalts- und Wirtschaftsführung regelt die Satzung. Der Vorstand stellt 
jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Dieser ist vom Verwaltungsrat zu genehmi-
gen.

(2) Die Anstalt erhebt für ihre Tätigkeit nach Maßgabe der verwaltungskosten-
rechtlichen Regelungen des Sitzlandes Gebühren und Auslagen. Diese sind 
bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans zu berücksichtigen. Satz 2 gilt auch 
für Geldbußen im Sinne des § 37 Abs. 2 des Barrierefreiheitsstärkungsgeset-
zes und Einnahmen aus Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten.

(3) Die Länder verpflichten sich, eine angemessene Finanzierung der Anstalt si-
cherzustellen. Nicht über Bußgelder, Gebühren und Auslagen zu deckender 
Finanzbedarf ist von den Ländern zu finanzieren. Hierfür
stellen die Länder jährlich die nach dem vom Verwaltungsrat bestätigten Wirt-
schaftsplan vorgesehenen finanziellen Mittel anteilig, entsprechend dem Kö-
nigsteiner Schlüssel, bereit (Finanzierungsbeiträge); davon trägt das Sitzland 
vor Berechnung der Finanzierungsbeiträge eine Quote von 5 v. H. Für alle 
Finanzierungsbeiträge gilt jeweils der aktuelle Königsteiner Schlüssel.
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(4) Die Festsetzung der Finanzierungsbeiträge der Länder bedarf der Zustim-
mung von zwei Dritteln der für das Finanzwesen zuständigen Ministerinnen 
und Minister oder Senatorinnen und Senatoren.

(5) Die Länder tragen Vorsorge für die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen im 
Rahmen der jeweiligen Haushaltsaufstellungsverfahren. Für das Gründungs-
jahr der Anstalt stehen die Erfüllungen dieser Zahlungsverpflichtungen unter 
dem Vorbehalt der Bereitstellung von Haushaltsmitteln durch die Haushaltsge-
setzgeber der Länder.

(6) Die Finanzierungsbeiträge der Länder werden im Laufe eines jeden Haus-
haltsjahres zum 31. Mai nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes fällig. 
Über- und Minderzahlungen gegenüber dem sich nach der Jahresrechnung 
ergebenden Finanzbedarf werden in dem der Abrechnung folgenden Haus-
haltsjahr ausgeglichen.

Artikel 5
Organe

Die Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

Artikel 6
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat ist oberste Dienstbehörde der in der Anstalt tätigen Beam-
tinnen und Beamten. Er ist Dienstvorgesetzter und höherer Dienstvorgesetzter
des beamteten Vorstands und nimmt die Rechte und Pflichten der Anstalt als 
Arbeitgeberin gegenüber dem Vorstand im privatrechtlichen Beschäftigungs-
verhältnis wahr. Der Verwaltungsrat kann seine Zuständigkeit als oberste 
Dienstbehörde ganz oder teilweise auf den Vorstand übertragen. Dies gilt 
nicht für die Eigenschaft als oberste Dienstbehörde gegenüber dem Vorstand 
selbst.

(2) Jedes Land entsendet ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied in den 
Verwaltungsrat. Die Entsendung nach Satz 1 ist jederzeit widerruflich. Im Fall 
des Widerrufs ist unverzüglich ein neues Mitglied oder ein stellvertretendes 
Mitglied zu entsenden.

(3) Der Vorsitz im Verwaltungsrat wechselt alle zwei Jahre in alphabetischer Rei-
henfolge der Länder, beginnend mit dem Sitzland der Anstalt. Die oder der 
Vorsitzende bereitet die Sitzungen des Verwaltungsrates vor.

(4) Der Verwaltungsrat beschließt über die grundsätzlichen Angelegenheiten der 
Anstalt, insbesondere über

1. die Satzung und ihre Änderungen,
 

2. den Wirtschaftsplan und seine Änderungen,
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3. die Bestellung in das und Abberufung aus dem Vorstandsamt sowie die 
Einstellung und Entlassung des Vorstands,

4. die Entlastung des Vorstands,
 

5. die Bestellung der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers, die 
Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des 
Jahresergebnisses und

6. allgemeine Vereinbarungen und Maßnahmen zur Regelung der arbeits-, 
dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtlichen Verhältnisse der 
Beschäftigten im Rahmen der gesetzlichen und tarifvertraglichen 
Vorgaben.

(5) Der Verwaltungsrat beschließt und erlässt in wesentlichen Angelegenheiten 
für den Vorstand bindende Entscheidungsrichtlinien. Er kann im Einzelfall wei-
tere den Vorstand bindende Entscheidungsrichtlinien und Weisungen be-
schließen und erlassen.
 

(6) Der Verwaltungsrat überwacht den Vorstand.

(7) Jedes Land hat eine Stimme. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn in 
der Sitzung mindestens die Hälfte der Länder vertreten ist. Soweit dieser 
Staatsvertrag nichts anderes bestimmt, fasst der Verwaltungsrat seine Be-
schlüsse mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Länder.

(8) Zur Unterstützung des Verwaltungsrats bei seinen Aufgaben wird beim 
Sitzland eine ständige Geschäftsstelle eingerichtet.

(9) Die Geschäftsstelle wird gemeinschaftlich von allen Ländern entsprechend 
Artikel 4 Abs. 3 finanziert.

(10) Die Festsetzung der Finanzierungsbeiträge der Länder nach Absatz 9 
bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der für das Finanzwesen 
zuständigen Ministerinnen und Minister oder Senatorinnen und Senatoren.

(11) Näheres zur Geschäftsstelle regelt die Satzung.

Artikel 7
Vorstand

(1) Der Vorstand leitet die Anstalt und vertritt sie gerichtlich und außergerichtlich. 
Der Vorstand hat eine Stellvertretung.

(2) Der Vorstand ist berechtigt, beratend an den Sitzungen des Verwaltungsrates 
teilzunehmen, soweit der Verwaltungsrat nichts anderes beschließt. Er ist 
verpflichtet, an den Verwaltungsratssitzungen teilzunehmen, wenn der 
Verwaltungsrat dies zuvor bestimmt.
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(3) Der Vorstand wird für die Dauer von bis zu sechs Jahren bestellt. Erneute 
Bestellungen sind möglich.

(4) Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter und höherer Dienstvorgesetzter der in der
Anstalt tätigen Beamtinnen und Beamten. Er nimmt die Aufgaben der für die 
Ernennung zuständigen Stelle und die Rechte und Pflichten der Anstalt als 
Arbeitgeberin gegenüber den Beschäftigten der Anstalt wahr, soweit sie nicht 
durch diesen Staatsvertrag dem Verwaltungsrat zugewiesen sind.

(5) Der Vorstand kann vor Ablauf der Amtszeit aus dienstlichen Gründen aus dem
Amt abberufen werden. Dazu ist ein Beschluss des Verwaltungsrates 
erforderlich. Die Beamtin oder der Beamte scheidet mit Ablauf des Tages, an 
dem die Abberufung beschlossen wird, aus dem Amt aus und gilt 
besoldungsrechtlich und versorgungsrechtlich als abgewählt.

(6) Näheres über den Vorstand regelt die Satzung.

Artikel 8
Beschäftigte der Anstalt

(1) Die Anstalt hat Dienstherrnfähigkeit im Sinne des Landesrechts des Sitzlan-
des. Auf die Rechtsverhältnisse der Beamtinnen und Beamten der Anstalt fin-
den das Beamtenstatusgesetz und die beamtenrechtlichen Vorschriften des 
Sitzlandes Anwendung, soweit sich aus den Bestimmungen dieses Staatsver-
trages nichts anderes ergibt. Für die Beschäftigten und die Auszubildenden 
der Anstalt gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder bezie-
hungsweise der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsbe-
rufen nach dem Berufsbildungsgesetz einschließlich der diese Tarifverträge 
ergänzenden, ändernden und ersetzenden Tarifverträge in der in dem Sitzland
jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Anstalt kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Verwaltungsaufgaben
einschließlich der damit verbundenen automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie der Entscheidung über Rechtsbehelfe im Wege von 
Verwaltungsvereinbarungen gegen Erstattung der Verwaltungskosten ganz 
oder teilweise auf Behörden oder Einrichtungen des Sitzlandes übertragen. 
Für die Zustimmung des Verwaltungsrates ist in diesem Fall die Zustimmung 
der Vertretung des Sitzlandes im Verwaltungsrat erforderlich. Die Übertragung
ist in geeigneter Weise bekannt zu machen.

(3) Die Anstalt kann nach Absatz 2 insbesondere folgende Verwaltungsaufgaben 
übertragen:

1. die Aufgaben auf dem Gebiet der Besoldung und der sonstigen Geldleis-
tungen nach den besoldungsrechtlichen Regelungen des Sitzlandes ein-
schließlich der Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen sowie 
der Versorgung nach den versorgungsrechtlichen Regelungen des Sitzlan-
des,
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2. die der Anstalt als Arbeitgeber zustehenden Befugnisse in Bezug auf das 
Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der zur Ausbildung 
Beschäftigten und

3. die Berechnung und Anordnung der Reisekostenvergütung, des Tren-
nungsgeldes und der Umzugskostenvergütung.

Artikel 9
Rechts- und Fachaufsicht

(1) Die für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen nach dem Bar-
rierefreiheitsstärkungsgesetz zuständige oberste Landesbehörde des Sitzlan-
des führt die Rechtsaufsicht über die Anstalt im Benehmen mit den für die 
Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen nach dem Barrierefrei-
heitsstärkungsgesetz zuständigen obersten Landesbehörden der übrigen Län-
der, soweit die Eilbedürftigkeit nicht ein unverzügliches Einschreiten gebietet. 
In diesem Fall sind die für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleis-
tungen nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zuständigen obersten Lan-
desbehörden der übrigen Länder unverzüglich zu unterrichten.

(2) Die Anstalt unterliegt bei der Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 3 der Fach-
aufsicht durch die für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen 
nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zuständige oberste Landesbehör-
de des Sitzlandes.

Artikel 10
Finanzkontrolle

Die Landesrechnungshöfe der Länder sind berechtigt, die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Anstalt zu prüfen.

Artikel 11
Anwendbares Datenschutzrecht

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Anstalt gelten die 
im Sitzland anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Artikel 12
Schiedsklausel

(1) Alle sich aus diesem Staatsvertrag ergebenden Rechtsstreitigkeiten werden 
der Entscheidung eines Schiedsgerichts unterworfen. Auf das Verfahren fin-
den die Vorschriften des Zehnten Buches der Zivilprozessordnung in der zum 
Zeitpunkt des Schiedsverfahrens geltenden Fassung Anwendung.
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(2) Das Schiedsgericht besteht aus einem vorsitzenden Mitglied, das aus der Mit-
te des Verwaltungsrates bestimmt wird, und aus zwei Mitgliedern des Verwal-
tungsrates, die von den streitenden Beteiligten gemeinsam benannt werden.
 

Artikel 13
Inkrafttreten und Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind 
bei der Staatskanzlei des Sitzlandes zu hinterlegen. Diese teilt den übrigen an
dem Staatsvertrag beteiligten Ländern den Zeitpunkt der Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde mit. Der Staatsvertrag tritt mit dem Tag in Kraft, 
der auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgt.

(2) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann unter gleichzeitiger Be-
nachrichtigung der übrigen Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit einer 
Frist von zwei Jahren gekündigt werden, erstmals zum 31. Dezember 2028.

(3) Die Kündigung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder schriftlich zu erklären.

(4) Das kündigende Land bleibt verpflichtet, zu dem Finanzbedarf solange und 
insoweit beizutragen, als dieser infolge seiner Beteiligung erforderlich gewor-
den ist. Nach dem Ausscheiden anfallende Kosten, die dem Zeitraum der Mit-
gliedschaft zuzurechnen sind, sind anteilig vom kündigenden Land zu über-
nehmen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den

Für den Freistaat Bayern:
München, den

Für das Land Berlin:
Berlin, den

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den

Für das Land Hessen:
Wiesbaden, den

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den
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Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Düsseldorf, den

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den

Für das Saarland:
Saarbrücken, den

Für den Freistaat Sachsen:
Dresden, den
Für das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den
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Entwurf eines Gesetzes zu dem Staatsvertrag zur Aufgabenerfüllung nach dem
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

A. Problem

Mit dem Barrierefreiheitstärkungsgesetz (BFSG) hat der Bund die Vorgaben der 
Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäisches Parlaments und des Rates vom 17. April 
2019 im Amtsblatt der Europäischen Union 7. Juni 2019 L 151/70 in nationales Recht
umgesetzt. Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produk-
te und Dienstleistungen und zur Änderung anderer Gesetze vom 16. Juli 2021 ist am 
22. Juli 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden (BGBl. I S. 2970).

Das BFSG ist ab dem 28. Juni 2025 anzuwenden und regelt die Stärkung der Barrie-
refreiheit von Produkten und Dienstleistungen. Das BFSG sieht entsprechend der eu-
ropäischen Vorgaben die Überwachung der Barrierefreiheit von Produkten und 
Dienstleistungen vor. Der Vollzug des Gesetzes und damit die Einrichtung und Unter-
haltung der Marktüberwachungsbehörden obliegt gem. Art. 85 GG den Ländern. In 
den Ländern sind aktuell keine ausreichenden Verwaltungsstrukturen mit einschlägi-
ger Sachkompetenz vorhanden, die die umfangreiche Aufgabenbeschreibung der 
Marktüberwachung zur Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen personell
und fachlich erfüllen können.

B. Lösung

Mit dem Staatsvertrag zur Aufgabenerfüllung nach dem Barrierefreiheitstärkungs-
gsetz (Anlage 1) werden die Anforderungen aus BFSG erfüllt:

Um die Aufgabe der Marktüberwachung bestmöglich erfüllen zu können, wird eine 
zentralen Marktüberwachungsbehörde errichtet und mit Hoheitsrechten sowie perso-
nellen und sachlichen Mitteln ausgestattet. Dies wird den Anforderungen des BFSG 
am ehesten gerecht, denn es sind Produkten und Dienstleistung von in der Regel 
bundes- und europaweit agierenden Wirtschaftsakteuren zu überwachen. Eine de-
zentrale Überwachung durch vereinzelnde Mitarbeitende in jedem Land würde dieser
Aufgabe nicht gerecht werden. Nicht nur müsste eine stetige Kommunikation zwi-
schen den dezentralen Marktüberwachungsbehörden stattfinden, damit dieselben 
Verstöße nicht mehrfach verfolgt werden, sondern auch das technische, rechtliche 
und verwaltungstechnische Know-how müsste in jedem einzelnen Bundesland vor-
gehalten werden.

Für eine wirksame Marktüberwachung im Bereich barrierefreier Produkte und Dienst-
leistungen ist nicht nur ein Verständnis der Bedürfnisse von Menschen mit Behinde-
rungen erforderlich. Ebenso wichtig ist technisches Wissen über die Abläufe der 
Marktüberwachung, einschließlich der regulatorischen Anforderungen und der prakti-
schen Umsetzungsmöglichkeiten von Barrierefreiheit. Dies bedeutet, dass die zu-
ständigen Behörden über fundiertes Fachwissen verfügen müssen, um sicherzustel-
len, dass die Vorgaben zur Barrierefreiheit korrekt in Produkte und Dienstleistungen 
integriert werden und die Überwachung dieser Standards effizient und wirksam er-
folgt. Die Bündelung der Fachkompetenzen an einem Ort stellt demgegenüber die 
effektivere Umsetzungsmöglichkeit dar, welche zudem dafür sorgt, dass der Aufga-
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benvollzug durch die Konzentration von Expertinnen und Experten auf ein bestimm-
tes Thema für alle Länder mit derselben hohen Qualität durchgeführt wird.

Auch die internationale Kommunikation wird durch einen zentralen Ansprechpartner 
erleichtert. Schließlich gehört es zu den Pflichten der Marktüberwachungsbehörde, 
einen Informationsaustausch mit den Martküberwachungsbehörden in den anderen 
Mitgliedsländern der Europäischen Union sicherzustellen (§ 20 Abs. 1 BFSG).

Gleiches gilt für eine effiziente Kommunikation zwischen der Marktüberwachungsbe-
hörde und der Europäischen Kommission sowie den zuständigen Agenturen der Uni-
on sowie für eine effiziente Zusammenarbeit zwischen diesen (§ 21 Abs. 2 BFSG i. 
V. m. Art. 22  VO (EU) 2019/1020).

Die Effizienz kann gesteigert werden, wenn die Überprüfung von Maßnahmen ande-
rer Marktüberwachungsbehörden zentralisiert erfolgt. Anstatt dass jedes einzelne 
Land die Überprüfungen selbstständig durchführt und die anderen Länder darüber 
informieren muss, ist es sinnvoller, eine zentrale Stelle einzurichten, die diese Aufga-
ben koordiniert. Dies fördert eine effektivere und harmonisierte Vorgehensweise im 
gesamten Binnenmarkt und verhindert redundante oder widersprüchliche Maßnah-
men zwischen den Mitgliedstaaten (§ 26 BFSG).

Zudem müssen nationale Marktüberwachungsstrategien aufgestellt werden, § 20 
Abs. 2 BFSG i. V. m. Art. 13 Abs. 1 VO (EU) 2019/1020. Die Aufstellung eines natio-
nalen Konzeptes wird ebenfalls dadurch erleichtert, dass diese von einer zentralen 
Stelle entwickelt wird.

Die Bündelung der erforderlichen Fachkompetenz in einer zentralen Behörde ist da-
her die effizienteste Möglichkeit, um den nationalen und internationalen Vorgaben 
gerecht zu werden.

Die Länder errichten daher zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach 
dem BFSG eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Sachen-An-
halt und übertragen ihr jeweils die Vollzugshoheit für das BFSG. Die Anstalt trägt den
Namen „Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten 
und Dienstleistungen (MLBF)“.

C. Alternativen

Die Errichtung einer landesinternen Marktüberwachungsbehörde stellt keine taugli-
che Alternative dar. Die jährlichen Kosten zur Unterhaltung einer eigenen Marktü-
berwachungsbehörde lägen dann bei ca. 458.000 €.  Eine individuelle Lösung würde 
für Schleswig-Holstein im Vergleich zur zentralen Lösung einen finanziellen Mehrauf-
wand von 74.959 € pro Jahr bedeuten.

Des Weiteren würde die Wahrnehmung der Aufgaben nicht mit einem vergleichbaren
Apparat an Fachkompetenz erfolgen. Schleswig-Holstein hat nicht die Kapazitäten, 
die notwendig wären, um eine vergleichbare Bündelung von Fachkompetenz in ei-
nem Ressort mit der Konzentration auf eine einzige Aufgabe zu gewährleisten. Die 
komplexe Aufgabe, bundes- und europaweit agierende Wirtschaftsakteure zu kon-
trollieren, sowie dabei nationale und internationale Vorschriften anzuwenden und ihre
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Fortentwicklung durch Rechtsprechung und gegebenenfalls Gesetzgebung zu über-
blicken, kann nicht in vergleichbarer Qualität durch ein viel kleineres Ressort über-
nommen werden. Daneben stünden noch der ständige Austausch mit den anderen 
nationalen sowie internationalen Marktüberwachungsbehörden und der Euro-
päischen Kommission, den es zu bewältigen gelte.

D. Kosten und Verwaltungsaufwand

Der Haushalt der MLBF ist für jedes Wirtschaftsjahr vom Verwaltungsrat der MLBF 
zu genehmigen. Der aus dem Staatsvertrag der MLBF resultierende finanzielle Auf-
wand ist durch die beteiligten Länder zu finanzieren. Sachsen-Anhalt als Sitzland 
trägt 5 % der entstehenden Kosten. Der Restbetrag wird nach dem Königsteiner 
Schlüssel auf die Länder verteilt.

Für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben bedarf die MLBF ca. 99 Stellen. Für deren Fi-
nanzierung werden Gesamtkosten in Höhe von 12.189 T € pro Jahr anfallen. Für die 
Länder ergibt sich daraus eine Kostenbelastung von 12.189 T € minus 591 T € (Sitz-
landquote) = 11.598 T €. Die Erträge aus Gebühren und Bußgeldern verringern den 
Aufwand voraussichtlich nur um 366 T €. Für Schleswig-Holstein beträgt der Anteil 
nach Königsteiner Schlüssel von ca. 3,41 % daher 383 T €. Die MLBF wird erst ab 
dem 28. Juni 2025 ihre Aufgaben wahrnehmen. Im ersten Jahr bedarf es daher einer
Personalausstattung von lediglich 50 %. Die auf die Länder zu verteilenden Kosten 
betragen im Jahr 2025 daher nur 5.250 T €. Der auf Schleswig-Holstein entfallende 
Anteil von 3,41 % beträgt dabei  170 T € und wurde bereits für den Haushalt 2025 
angemeldet.

Die zentrale Erfüllung der Aufgaben durch die MLBF ist laut allen 16 Bundesländern 
wirtschaftlich und effizient. Eine Zentralisierung bei der MLBF führt zu erheblichen 
Zeit- und Kostenersparnissen im Vergleich zur individuellen Durchführung durch die 
Länder.

Um das zuvor dargestellte Know-How aus verschiedenen Fachgebieten vorzuhalten 
wäre in SH 4 bis 5 Stellen des gehobenen und des höheren Dienstes zu schaffen. 
Der damit einhergehende Kostenaufwand, würde die Kosten für die Errichtung einer 
länderübergreifenden Marktüberwachungsbehörde um ca. 75 T € pro Jahr über-
schreiten.

E. Information des Landtages nach Art. 22 der Landesverfassung und § 3 des 
Parlamentsinformationsgesetzes (PIG)

Die Information des Landtages ist mit Schreiben der Ministerin für Soziales, Jugend, 
Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung vom X.X. 2024 rechtzeitig und voll-
ständig erfolgt.
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Entwurf eines Gesetzes
zur Ratifizierung des Staatsvertrags zur Aufgabenerfüllung nach dem Barriere-

freiheitstärkungsgesetz

Vom

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

(1) Dem am X.X. 2024 zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Freistaat Bay-
ern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bremen, der 
Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern, dem Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land 
Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-Anhalt, 
dem Land Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen abgeschlossenen 
Staatsvertrag zur Aufgabenerfüllung nach dem Barrierefreiheitstärkungsgesetz wird 
zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Art. 13 in Kraft tritt, wird vom 
Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein bekanntgemacht.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel,

Daniel Günther Aminata Touré
Ministerpräsident Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Se-

nioren, Integration und Gleichstellung
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Staatsvertrag zur Aufgabenerfüllung nach dem
 Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein,
der Freistaat Thüringen

- nachstehend "Länder" genannt –

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Präambel

Dieser Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Aufgabenerfüllung 
nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2970), zu-
letzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149, 
S. 34). Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das ab dem 28. Juni 2025 anzuwenden
ist, regelt Vorgaben für die Barrierefreiheit bestimmter Produkte und Dienstleistun-
gen, damit diese rechtskonform auf den Markt gebracht werden können. Mit den Vor-
gaben wird die Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäisches Parlaments und des Ra-
tes vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und 
Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 7.6.2019, S. 70; L 212 vom 13.8.2019, S. 73) um-
gesetzt. Wesentlicher Bestandteil der Neuregelung ist auch die Einrichtung einer 
Marktüberwachung, für die nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz die Länder 
zuständig sind. Die Länder erstellen eine Marktüberwachungsstrategie für Produkte. 
Hat die Marktüberwachungsbehörde Grund zu der Annahme, dass ein Produkt oder 
das Angebot oder die Erbringung einer Dienstleistung die Barrierefreiheitsanforde-
rungen nicht erfüllt, so prüft sie, ob das Produkt oder die Dienstleistung die Anforde-
rungen erfüllt. In den Ländern sind aktuell keine ausreichenden Verwal-
tungsstrukturen mit einschlägiger Sachkompetenz vorhanden, die die umfangreiche 
Aufgabenbeschreibung einer Marktüberwachung zur Barrierefreiheit von Produkten 
und Dienstleistungen personell und fachlich erfüllen können.

Die Länder sind davon überzeugt, dass es einer effizienten und wirksamen Umset-
zung der Vorgaben des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes am besten entspricht, 
wenn sie zur Aufgabenerfüllung eine gemeinsame zentrale Marktüberwachungsbe-
hörde errichten und auf sie sowohl Fach- als auch Vollzugsaufgaben übertragen.
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Artikel 1
Ziel und Anwendungsbereich

(1) Ziel dieses Staatsvertrages ist, die sich aus dem Barrierefreiheitsstärkungsge-
setz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2970), zuletzt geändert durch Artikel 32 des
Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149, S. 34), in der jeweils gelten-
den Fassung und der darauf beruhenden Verordnungen in den jeweils gelten-
den Fassungen ergebenden Aufgaben durch eine gemeinsame Länderbehör-
de auszuführen.

(2) Die Länder regeln dazu in diesem Staatsvertrag die Errichtung einer Anstalt 
des öffentlichen Rechts und legen die Aufgaben, die Finanzierung und Organi-
sation der Anstalt fest.

Artikel 2
Errichtung und Betrieb der Anstalt

(1) Die Länder errichten gemeinsam zur Wahrnehmung der Aufgaben des Barrie-
refreiheitsstärkungsgesetzes eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
(Anstalt) mit Sitz in Sachsen-Anhalt (Sitzland). Träger der Anstalt sind die die-
sen Staatsvertrag unterzeichnenden Länder. Die Anstalt gilt als Stelle der mit-
telbaren Landesverwaltung des Sitzlandes.

(2) Die Anstalt trägt den Namen „Marktüberwachungsstelle der Länder für die 
Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen“.

(3) Für die Errichtung und den Betrieb der Anstalt findet das Recht des Sitzlandes
Anwendung, soweit sich aus diesem Staatsvertrag nichts anderes ergibt.

(4) Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes bestimmt, ist für die Durchführung 
von Verwaltungsverfahren und für die Verwaltungsvollstreckung das Recht 
des Sitzlandes anzuwenden.

(5) Die Anstalt führt ein Dienstsiegel.

(6) Die Anstalt gibt sich nach Maßgabe dieses Staatsvertrages eine Satzung. Die 
Satzung ist einstimmig zu beschließen. Die Satzung und deren Änderungen 
sind im Ministerialblatt des Landes Sachsen-Anhalt zu veröffentlichen.

Artikel 3
Aufgaben

(1) Die Anstalt nimmt sämtliche Aufgaben wahr, die das Barrierefreiheitsstär-
kungsgesetz und die darauf beruhenden Verordnungen den Marktüberwa-
chungsbehörden der Länder zuweisen.

(2) Sie übernimmt dabei insbesondere folgende Aufgaben und Funktionen:
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1. Erstellung einer Marktüberwachungsstrategie nach § 20 Abs. 2 des Barrie-
refreiheitsstärkungsgesetzes;

2. zentraler Ansprechpartner für die zentrale Verbindungsstelle nach § 27 des
Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes einschließlich der Koordinierung von 
organisatorischen Anfragen über das Informations- und Kommunikations-
system gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwa-
chung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtli-
nie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 
305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1), zuletzt geändert durch Verord-
nung (EU) 2024/1252 (ABl. L, 2024/1252, 3.5.2024);

3. Information der Wirtschaftsakteure und der Öffentlichkeit über Fragen zum 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, insbesondere zu seiner Anwendbarkeit 
und Umsetzung;

4. Koordination von Maßnahmen zur Marktüberwachung von Produkten und 
Dienstleistungen und

5. Mitteilung der Informationen gemäß § 36 des Barrierefreiheitsstärkungsge-
setzes.

(3) Die Anstalt kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen.

Artikel 4
Finanzierung

(1) Das Rechnungswesen der Anstalt ist nach den Grundsätzen der kameralen 
Buchführung ausgerichtet. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Nähere 
zur Haushalts- und Wirtschaftsführung regelt die Satzung. Der Vorstand stellt 
jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Dieser ist vom Verwaltungsrat zu genehmi-
gen.

(2) Die Anstalt erhebt für ihre Tätigkeit nach Maßgabe der verwaltungskosten-
rechtlichen Regelungen des Sitzlandes Gebühren und Auslagen. Diese sind 
bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans zu berücksichtigen. Satz 2 gilt auch 
für Geldbußen im Sinne des § 37 Abs. 2 des Barrierefreiheitsstärkungsgeset-
zes und Einnahmen aus Nebenfolgen, die zu einer Geldzahlung verpflichten.

(3) Die Länder verpflichten sich, eine angemessene Finanzierung der Anstalt si-
cherzustellen. Nicht über Bußgelder, Gebühren und Auslagen zu deckender 
Finanzbedarf ist von den Ländern zu finanzieren. Hierfür
stellen die Länder jährlich die nach dem vom Verwaltungsrat bestätigten Wirt-
schaftsplan vorgesehenen finanziellen Mittel anteilig, entsprechend dem Kö-
nigsteiner Schlüssel, bereit (Finanzierungsbeiträge); davon trägt das Sitzland 
vor Berechnung der Finanzierungsbeiträge eine Quote von 5 v. H. Für alle 
Finanzierungsbeiträge gilt jeweils der aktuelle Königsteiner Schlüssel.

- 8 -



Schleswig-Holsteinischer Landtag - 20. Wahlperiode                                          Drucksache 20/#N!#  

(4) Die Festsetzung der Finanzierungsbeiträge der Länder bedarf der Zustim-
mung von zwei Dritteln der für das Finanzwesen zuständigen Ministerinnen 
und Minister oder Senatorinnen und Senatoren.

(5) Die Länder tragen Vorsorge für die Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen im 
Rahmen der jeweiligen Haushaltsaufstellungsverfahren. Für das Gründungs-
jahr der Anstalt stehen die Erfüllungen dieser Zahlungsverpflichtungen unter 
dem Vorbehalt der Bereitstellung von Haushaltsmitteln durch die Haushaltsge-
setzgeber der Länder.

(6) Die Finanzierungsbeiträge der Länder werden im Laufe eines jeden Haus-
haltsjahres zum 31. Mai nach den Ansätzen des Wirtschaftsplanes fällig. 
Über- und Minderzahlungen gegenüber dem sich nach der Jahresrechnung 
ergebenden Finanzbedarf werden in dem der Abrechnung folgenden Haus-
haltsjahr ausgeglichen.

Artikel 5
Organe

Die Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und der Vorstand.

Artikel 6
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat ist oberste Dienstbehörde der in der Anstalt tätigen Beam-
tinnen und Beamten. Er ist Dienstvorgesetzter und höherer Dienstvorgesetzter
des beamteten Vorstands und nimmt die Rechte und Pflichten der Anstalt als 
Arbeitgeberin gegenüber dem Vorstand im privatrechtlichen Beschäftigungs-
verhältnis wahr. Der Verwaltungsrat kann seine Zuständigkeit als oberste 
Dienstbehörde ganz oder teilweise auf den Vorstand übertragen. Dies gilt 
nicht für die Eigenschaft als oberste Dienstbehörde gegenüber dem Vorstand 
selbst.

(2) Jedes Land entsendet ein Mitglied und ein stellvertretendes Mitglied in den 
Verwaltungsrat. Die Entsendung nach Satz 1 ist jederzeit widerruflich. Im Fall 
des Widerrufs ist unverzüglich ein neues Mitglied oder ein stellvertretendes 
Mitglied zu entsenden.

(3) Der Vorsitz im Verwaltungsrat wechselt alle zwei Jahre in alphabetischer Rei-
henfolge der Länder, beginnend mit dem Sitzland der Anstalt. Die oder der 
Vorsitzende bereitet die Sitzungen des Verwaltungsrates vor.

(4) Der Verwaltungsrat beschließt über die grundsätzlichen Angelegenheiten der 
Anstalt, insbesondere über

1. die Satzung und ihre Änderungen,
 

2. den Wirtschaftsplan und seine Änderungen,
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3. die Bestellung in das und Abberufung aus dem Vorstandsamt sowie die 
Einstellung und Entlassung des Vorstands,

4. die Entlastung des Vorstands,
 

5. die Bestellung der Abschlussprüferin oder des Abschlussprüfers, die 
Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des 
Jahresergebnisses und

6. allgemeine Vereinbarungen und Maßnahmen zur Regelung der arbeits-, 
dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtlichen Verhältnisse der 
Beschäftigten im Rahmen der gesetzlichen und tarifvertraglichen 
Vorgaben.

(5) Der Verwaltungsrat beschließt und erlässt in wesentlichen Angelegenheiten 
für den Vorstand bindende Entscheidungsrichtlinien. Er kann im Einzelfall wei-
tere den Vorstand bindende Entscheidungsrichtlinien und Weisungen be-
schließen und erlassen.
 

(6) Der Verwaltungsrat überwacht den Vorstand.

(7) Jedes Land hat eine Stimme. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn in 
der Sitzung mindestens die Hälfte der Länder vertreten ist. Soweit dieser 
Staatsvertrag nichts anderes bestimmt, fasst der Verwaltungsrat seine Be-
schlüsse mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Länder.

(8) Zur Unterstützung des Verwaltungsrats bei seinen Aufgaben wird beim 
Sitzland eine ständige Geschäftsstelle eingerichtet.

(9) Die Geschäftsstelle wird gemeinschaftlich von allen Ländern entsprechend 
Artikel 4 Abs. 3 finanziert.

(10) Die Festsetzung der Finanzierungsbeiträge der Länder nach Absatz 9 
bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der für das Finanzwesen 
zuständigen Ministerinnen und Minister oder Senatorinnen und Senatoren.

(11) Näheres zur Geschäftsstelle regelt die Satzung.

Artikel 7
Vorstand

(1) Der Vorstand leitet die Anstalt und vertritt sie gerichtlich und außergerichtlich. 
Der Vorstand hat eine Stellvertretung.

(2) Der Vorstand ist berechtigt, beratend an den Sitzungen des Verwaltungsrates 
teilzunehmen, soweit der Verwaltungsrat nichts anderes beschließt. Er ist 
verpflichtet, an den Verwaltungsratssitzungen teilzunehmen, wenn der 
Verwaltungsrat dies zuvor bestimmt.
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(3) Der Vorstand wird für die Dauer von bis zu sechs Jahren bestellt. Erneute 
Bestellungen sind möglich.

(4) Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter und höherer Dienstvorgesetzter der in der
Anstalt tätigen Beamtinnen und Beamten. Er nimmt die Aufgaben der für die 
Ernennung zuständigen Stelle und die Rechte und Pflichten der Anstalt als 
Arbeitgeberin gegenüber den Beschäftigten der Anstalt wahr, soweit sie nicht 
durch diesen Staatsvertrag dem Verwaltungsrat zugewiesen sind.

(5) Der Vorstand kann vor Ablauf der Amtszeit aus dienstlichen Gründen aus dem
Amt abberufen werden. Dazu ist ein Beschluss des Verwaltungsrates 
erforderlich. Die Beamtin oder der Beamte scheidet mit Ablauf des Tages, an 
dem die Abberufung beschlossen wird, aus dem Amt aus und gilt 
besoldungsrechtlich und versorgungsrechtlich als abgewählt.

(6) Näheres über den Vorstand regelt die Satzung.

Artikel 8
Beschäftigte der Anstalt

(1) Die Anstalt hat Dienstherrnfähigkeit im Sinne des Landesrechts des Sitzlan-
des. Auf die Rechtsverhältnisse der Beamtinnen und Beamten der Anstalt fin-
den das Beamtenstatusgesetz und die beamtenrechtlichen Vorschriften des 
Sitzlandes Anwendung, soweit sich aus den Bestimmungen dieses Staatsver-
trages nichts anderes ergibt. Für die Beschäftigten und die Auszubildenden 
der Anstalt gilt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder bezie-
hungsweise der Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Ausbildungsbe-
rufen nach dem Berufsbildungsgesetz einschließlich der diese Tarifverträge 
ergänzenden, ändernden und ersetzenden Tarifverträge in der in dem Sitzland
jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Anstalt kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Verwaltungsaufgaben
einschließlich der damit verbundenen automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie der Entscheidung über Rechtsbehelfe im Wege von 
Verwaltungsvereinbarungen gegen Erstattung der Verwaltungskosten ganz 
oder teilweise auf Behörden oder Einrichtungen des Sitzlandes übertragen. 
Für die Zustimmung des Verwaltungsrates ist in diesem Fall die Zustimmung 
der Vertretung des Sitzlandes im Verwaltungsrat erforderlich. Die Übertragung
ist in geeigneter Weise bekannt zu machen.

(3) Die Anstalt kann nach Absatz 2 insbesondere folgende Verwaltungsaufgaben 
übertragen:

1. die Aufgaben auf dem Gebiet der Besoldung und der sonstigen Geldleis-
tungen nach den besoldungsrechtlichen Regelungen des Sitzlandes ein-
schließlich der Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen sowie 
der Versorgung nach den versorgungsrechtlichen Regelungen des Sitzlan-
des,
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2. die der Anstalt als Arbeitgeber zustehenden Befugnisse in Bezug auf das 
Entgelt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der zur Ausbildung 
Beschäftigten und

3. die Berechnung und Anordnung der Reisekostenvergütung, des Tren-
nungsgeldes und der Umzugskostenvergütung.

Artikel 9
Rechts- und Fachaufsicht

(1) Die für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen nach dem Bar-
rierefreiheitsstärkungsgesetz zuständige oberste Landesbehörde des Sitzlan-
des führt die Rechtsaufsicht über die Anstalt im Benehmen mit den für die 
Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen nach dem Barrierefrei-
heitsstärkungsgesetz zuständigen obersten Landesbehörden der übrigen Län-
der, soweit die Eilbedürftigkeit nicht ein unverzügliches Einschreiten gebietet. 
In diesem Fall sind die für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleis-
tungen nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zuständigen obersten Lan-
desbehörden der übrigen Länder unverzüglich zu unterrichten.

(2) Die Anstalt unterliegt bei der Erfüllung der Aufgaben nach Artikel 3 der Fach-
aufsicht durch die für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen 
nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz zuständige oberste Landesbehör-
de des Sitzlandes.

Artikel 10
Finanzkontrolle

Die Landesrechnungshöfe der Länder sind berechtigt, die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Anstalt zu prüfen.

Artikel 11
Anwendbares Datenschutzrecht

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Anstalt gelten die 
im Sitzland anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Artikel 12
Schiedsklausel

(1) Alle sich aus diesem Staatsvertrag ergebenden Rechtsstreitigkeiten werden 
der Entscheidung eines Schiedsgerichts unterworfen. Auf das Verfahren fin-
den die Vorschriften des Zehnten Buches der Zivilprozessordnung in der zum 
Zeitpunkt des Schiedsverfahrens geltenden Fassung Anwendung.
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(2) Das Schiedsgericht besteht aus einem vorsitzenden Mitglied, das aus der Mit-
te des Verwaltungsrates bestimmt wird, und aus zwei Mitgliedern des Verwal-
tungsrates, die von den streitenden Beteiligten gemeinsam benannt werden.
 

Artikel 13
Inkrafttreten und Kündigung

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sind 
bei der Staatskanzlei des Sitzlandes zu hinterlegen. Diese teilt den übrigen an
dem Staatsvertrag beteiligten Ländern den Zeitpunkt der Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde mit. Der Staatsvertrag tritt mit dem Tag in Kraft, 
der auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgt.

(2) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er kann unter gleichzeitiger Be-
nachrichtigung der übrigen Länder zum Schluss des Kalenderjahres mit einer 
Frist von zwei Jahren gekündigt werden, erstmals zum 31. Dezember 2028.

(3) Die Kündigung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder schriftlich zu erklären.

(4) Das kündigende Land bleibt verpflichtet, zu dem Finanzbedarf solange und 
insoweit beizutragen, als dieser infolge seiner Beteiligung erforderlich gewor-
den ist. Nach dem Ausscheiden anfallende Kosten, die dem Zeitraum der Mit-
gliedschaft zuzurechnen sind, sind anteilig vom kündigenden Land zu über-
nehmen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Stuttgart, den

Für den Freistaat Bayern:
München, den

Für das Land Berlin:
Berlin, den

Für das Land Brandenburg:
Potsdam, den

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Bremen, den

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Hamburg, den

Für das Land Hessen:
Wiesbaden, den

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Schwerin, den
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Für das Land Niedersachsen:
Hannover, den

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Düsseldorf, den

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Mainz, den

Für das Saarland:
Saarbrücken, den

Für den Freistaat Sachsen:
Dresden, den
Für das Land Sachsen-Anhalt:
Magdeburg, den

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, den

Für den Freistaat Thüringen:
Erfurt, den
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